
NWB direkt Nr. 24 vom 11.06.2018 - NWB TAAAG-85038

Steuerneutrale Vermögenstrennung und Haftungsre-
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Die steuerneutrale Vermögenstrennung und gleichzeitige Haftungsseparierung bei Kapitalgesell-
schaften gestaltet sich in der Praxis aufgrund vorhandener stiller Reserven in der Gesellschaft oft-
mals außerordentlich schwierig. Über § 24 UmwStG und § 6 Abs. 5 EStG kann bei Kapitalgesell-
schaften eine solche steuerneutrale Umsetzung durch Ausgliederung von Vermögen auf eine
Tochter-Personenhandelsgesellschaft erreicht werden.

Ausführlicher Beitrag s. NWB 24/2018 S. 1775.

Die zivilrechtliche Spaltung des Vermögens: Um zivilrechtlich eine (partielle) Gesamtrechtsnach-
folge zu erreichen, wird auf die Möglichkeit der Spaltung in der Form der Ausgliederung zurückge-
griffen, dabei ist es bei einer Spaltung gleichermaßen möglich, nur einen einzigen Vermögensge-
genstand oder aber das gesamte Vermögen zu übertragen.

Übertragung nach § 24 UmwStG: Bei einer Übertragung aller funktional wesentlichen Betriebs-
grundlagen auf eine neue Tochter-Personengesellschaft ist § 24 UmwStG (Buchwertfortführung)
anzuwenden, soweit insgesamt ein Betrieb/Teilbetrieb übergeht. § 24 UmwStG ist nur anwend-
bar, soweit der Einbringende als Gegenleistung für die Einbringung Gesellschaftsrechte erwirbt.
Eine Zurückbehaltung von funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen führt zu einer Versagung
der Buchwertfortführung. Jedoch ist es nach § 24 UmwStG ausreichend, wenn das eingebrachte
Betriebsvermögen teilweise Sonderbetriebsvermögen des Einbringenden bei der übernehmenden
Mitunternehmerschaft wird.

Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG: Soweit nur „positive“ Wirtschaftsgüter auf die neue Tochter-
Personengesellschaft zu übertragen sind, eignet sich § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG zur steuerneutra-
len Einzelübertragung. In diesem Zusammenhang stellen bestimmte an die neue Personengesell-
schaft überlassene Wirtschaftsgüter (z. B. Grundstücke) notwendiges Sonderbetriebsvermögen
des Mitunternehmers dar und sind nach § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG steuerneutral in das Sonderbe-
triebsvermögen der Mitunternehmerschaft zu überführen. Handelsrechtlich bleibt das Grundstück
in der Handelsbilanz der Kapitalgesellschaft und wird aus zivilrechtlicher Sicht kein haftbares Ver-
mögen.

Zusammenfassung: Die zivilrechtliche Ausgliederung nach § 123 UmwG ermöglicht eine partielle
Gesamtrechtsnachfolge von einer Kapitalgesellschaft auf eine Tochterpersonengesellschaft für
Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte, Vertragsverhältnisse und sonstige
Dauerschuldverhältnisse, und zwar bei gleichzeitiger Vermögenstrennung durch Konzernierung.
Steuerrechtlich kann die Ausgliederung über § 6 Abs. 5 EStG, § 24 UmwStG oder durch Kombinati-
on beider Rechtsvorschriften steuerneutral erreicht werden. Im Idealfall wird ein Betrieb oder ein
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Teilbetrieb im Rahmen des § 24 UmwStG teilweise in das Gesamthandsvermögen und teilweise in
das Sonderbetriebsvermögen der Personengesellschaft übertragen und das zivilrechtlich zurück-
behaltene Vermögen langfristig an die Tochterpersonengesellschaft vermietet.
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